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„4. Die Eigentümer haben aufgrund der 
ihnen gemäß §21 Abs. 3 WEG zustehen-
den Befugnis zu Verwaltung des gemein-
schaftlichen Eigentums auch bei der Er-
mittlung des Wärmeverbrauchs, wenn in- 
so weit verschiedene Möglichkeiten zur 
Verfügung stehen, die Wahl zwischen die- 
sen. Die Beschlusskompetenz ergibt sich 
in soweit nicht aus §16, Abs. 3 WEG, son- 
dern aus §3 der Heizkostenverordnung.
5. Es obliegt den Eigentümern, im Wege 
eines Mehrheitsbeschusses darüber zu 
entscheiden, nach welche der nach der 
HeizkostenV zur Verfügung stehenden 
Methoden der Wärme- und Wasserver-
brauch zu ermitteln ist und wie die Kos-
ten auf die Eigentümer zu verteilen sind“

Auszugsweise aus LG München I, Urt. 
v. 30.11.2015 – 1 S 14998/14 WEG

Das Problem:
Das Ergebnis der Heizkostenabrechnung 
ist häufig Anlass für Emotion und Ärger. 
Irgendjemand fühlt sich immer benach-
teiligt. Das wird man nicht ändern. Wann 
aber ist die Heizkostenabrechnung recht-
sicher? Es fängt bei der Basis an – Ver-
brauchsablesung nach Verdunsterprin- 
zip? Oder auf Basis elektronischer Heiz-
kosten verteiler? Funkablesung oder ma-
nuell? Einrohr- oder Zweirohrheizsystem? 
Wer entscheidet, welche der mannigfal-
tigen Möglichkeiten zur Anwendung kom-
men? Mit dieser Thematik setzten sich 
die Münchener Richter auseinander. Und 
zeigen einen Anwendungsfaden auf, wie 
man es richtig macht. 

Der Fall:
Das Gebäude einer Eigentümergemein-
schaft besteht aus überwiegend unge-
dämmten, freiliegenden Leitungen.

Dadurch wird ein wesentlicher Anteil der 
Heizkosten nicht erfasst. Die Verwaltung 
legt eine Heizkostenabrechnung im Rah-
men der Jahresabrechnung vor. Inner halb 
dieser Jahresabrechnungen kommt es zu 
auffälligen Verteilungen zwischen einzel-
nen Wohnungen. Gegen eine solche Ver-
teilung wendet sich der Kläger. 

Die Entscheidung des LG München I:
Das LG München stellt klar: Nur die Ei-
gentümergemeinschaft entscheidet, nach 
welchem Prinzip die Heizkostenabrech-
nung zu erstellen ist. Im Wege des Mehr-
heitsbeschlusses wird festgelegt, nach wel- 
cher der nach der HeizkostenV zur Ver-
fügung stehenden Methoden der Wärme- 
und Wasserverbrauch zu ermitteln ist. Der 
Gebäudeeigentümer (ergo die Gemein-
schaft) hat bei der Ermittlung des Wär-
meverbrauches eine nach den anerkann-
ten Regeln der Technik gem. §7 Abs. 1  
S. 3 HeizkostenV zwischen den in der 
VDI 2077 gennannten Verfahren zu wäh- 
len. Auch ist mit der Vorlage der Jah-
resabrechnung und Beschlussfassung zu 
dieser ein solcher Beschluss nicht kon-
kludent enthalten. Wie im Falle einer Än-
derung der Kostenverteilung wäre viel-
mehr auch hier ein ausdrücklicher Be-
schluss erforderlich gewesen. 

Praxis-Tipp:
Das Thema ist in der Praxis sehr wich- 
tig – gerade das „Mysterium“ Heizkos-
ten abrechnung führt immer wieder zu 
zunächst unzufriedenen Kunden und im 
schlechtesten – und leider immer häufige-
ren – Fall zu kostenintensiven Beschluss-
anfechtungen. Bei jeder dritten verwal-
teten Einheit besteht Verunsicherung, 
welche Methode zur Erfassung des Wär-
me- und Wasserverbrauches jetzt genau 

Wie werden die Heizungs- und Wasserkosten abgerechnet? 

Vorrang Heizkostenverordnung!

››› Wohnungseigentumsrecht ‹‹‹ von Martin Metzger

die richtige ist, für diese Verwaltungsein-
heit. Der Einfachheit halber neigt man 
dazu, hier keine Änderung herbeizufüh-
ren nach dem Motto, „never touch a run-
ning system“. Mit steigenden Heizkosten 
werden die Kunden sensibler und suchen 
Einsparpotentiale. Dem kann vorgebeugt 
werden mit folgender sinnvollen Vorge-
hensweise: Zunächst wird die Abrech-
nungsfirma um eine Analyse des Istbe-
standes und eine Empfehlung zur richti-
gen Abrechnung sowie der richtigen Er- 
fassungsgeräte gebeten. Das Ergebnis ist 
der Eigentümerversammlung – idealer-
weise in einer außerordentlichen ETV  
vor der ordentlichen ETV – vorzuschla-
gen, mit der Bitte um beschlussweise 
Weisung, welche Abrechnungsmethode 
anzuwenden ist. Mit dieser Vorgehens-
weise sind Verwalter nicht in der Bre-
douille, Entscheidungen treffen zu müs-
sen, für die sie erstens nicht ausgebildet 
und zweitens nicht vergütet werden. Und 
die häufig aus der, zwar wohlgemeinten,  
Sicht des technischen Laien entstammen. 
Diesen Schuh muss sich keiner anziehen. 
Auch hier ist der Tipp zu Besinnung auf 
die Moderatorenrolle. Die Eigentümer-
gemeinschaft trifft die Entscheidungen. 
Und nur diese. 
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